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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 5. September 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Krauß,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Philipp  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Guttenberger und Brandt 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Wiesbaden vom 16. August 2012 wird zu-
rückgewiesen. 
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger, eine bundesweit tätige, nach § 3 UmwRG anerkannte Umweltverei-

nigung, begehrt die Änderung des Luftreinhalteplans für D. 

 

Für den Ballungsraum des Rhein-Main-Gebietes besteht seit 2005 ein Luftrein-

halteplan. Der Teilplan D. wurde im Februar 2011 fortgeschrieben. Im Luftrein-

halteplan ist eine Reihe von lokalen Maßnahmen vorgesehen, mit denen die 

Schadstoffkonzentrationen für Feinstaub und Stickoxide (NOx) im Stadtgebiet 

von D. bis zum Zieljahr 2015 reduziert werden sollen. Die im Luftreinhalteplan 

aus dem Jahr 2005 enthaltenen Maßnahmen sollen aufrechterhalten bleiben. 
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Dazu gehören insbesondere Durchfahrtsverbote für Lkw. Der Luftreinhalteplan 

geht davon aus, dass im Jahr 2015 die Immissionsgrenzwerte für Feinstaub an 

allen Straßenzügen in D. sicher eingehalten werden können, während dies für 

Stickstoffdioxid (NO2) nicht gilt. Nach der Prognose sollen allein aufgrund der 

fortschreitenden Euronormen für den Schadstoffausstoß bei Kraftfahrzeugen 

die Immissionen für NOx um 22,1 % und der direkte NO2-Ausstoß um knapp 

9 % verringert werden. Aufgrund der Maßnahmen der Stadt D. zur Reduzierung 

des Verkehrsaufkommens wird ein weiterer Rückgang der Luftschadstoffimmis-

sionen bei Stickoxiden um 11,6 % erwartet. Die Prognose kommt zum Ergeb-

nis, dass bis zum Jahr 2015 die Immissionsgrenzwerte für NO2 zumindest an 

den drei am höchsten belasteten Straßenzügen in D. zwar nicht eingehalten 

werden, aber doch deutlich reduziert werden können. 

 

Nachdem der Kläger beim Beklagten mit Schreiben vom 10. Januar 2012 eine 

Änderung des Luftreinhalteplans beantragt und zur Begründung darauf hinge-

wiesen hatte, dass eine Umweltzone trotz der nicht garantierten Einhaltung des 

Grenzwerts bis zum Jahr 2015 nicht in Betracht gezogen worden sei, erhob er 

am 14. Februar 2012 Klage zum Verwaltungsgericht. 

 

Mit Urteil vom 16. August 2012 hat das Verwaltungsgericht der Klage stattge-

geben und den Beklagten verpflichtet, den für D. geltenden Luftreinhalteplan so 

zu ändern, dass dieser die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen 

Einhaltung des über ein Kalenderjahr gemittelten Immissionsgrenzwerts für NO2 

in Höhe von 40 µg/m³ im Stadtgebiet D. enthält. Zur Begründung hat es im We-

sentlichen ausgeführt: Das als allgemeine Leistungsklage erhobene Begehren 

sei als altruistische Verbandsklage zulässig. Dies folge aus der Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs vom 8. März 2011 im Verfahren C-240/09, wo-

nach ein Gericht das nationale Verfahrensrecht so auslegen müsse, dass es 

einer nach § 3 UmwRG anerkannten Umweltschutzvereinigung ermöglicht wer-

de, eine Entscheidung, die möglicherweise im Widerspruch zum Umweltrecht 

der Europäischen Union stehe, vor einem Gericht anzufechten. Es sei unbe-

achtlich, dass diese Klagebefugnis im nationalen Verfahrensrecht (noch) nicht 

ausdrücklich vorgesehen sei. Die Klage sei auch begründet. Der Beklagte sei 

nach § 47 Abs. 1 BImSchG und § 27 Abs. 2 der 39. BImSchV verpflichtet, im 
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Rahmen des Luftreinhalteplans für D. alle geeigneten und verhältnismäßigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den Zeitraum der Überschreitung des einzuhal-

tenden Grenzwerts für NO2 so kurz wie möglich zu halten. Dem Beklagten stehe 

hinsichtlich des „Ob“ der Aufstellung des Luftreinhalteplans Ermessen nicht zu, 

sondern nur hinsichtlich des „Wie“ der Umsetzung der normativen Vorgaben. Er 

sei verpflichtet, einen Luftreinhalteplan mit dem Ziel der Einhaltung des Grenz-

werts im Rahmen des tatsächlich Möglichen und rechtlich Verhältnismäßigen 

aufzustellen. Diesen Anforderungen werde der Luftreinhalteplan nicht gerecht, 

denn auch bei Durchführung aller darin vorgesehenen Maßnahmen würden die 

Grenzwerte für NO2 nicht eingehalten oder unterschritten. Angesichts der zwin-

genden, dem Gesundheitsschutz dienenden Grenzwerte müsste dies nur hin-

genommen werden, wenn alle geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen 

zur Verminderung der Stickstoffdioxidkonzentration in D. ausgeschöpft seien. 

Das sei schon deshalb nicht der Fall, weil eine Umweltzone, die zwischenzeit-

lich als durchaus gut geeignete Maßnahme anerkannt werde, nicht in den Luft-

reinhalteplan aufgenommen worden sei. Angesichts des Schutzguts der 

Grenzwerte für NO2 sei die Einführung einer Umweltzone ungeachtet möglicher 

finanzieller Belastungen von Bevölkerung und Wirtschaft auch nicht unverhält-

nismäßig. Ein Rechtsanspruch auf Festsetzung konkreter Maßnahmen bestehe 

bei der Luftreinhalteplanung zwar nicht. Der planerische Gestaltungsspielraum 

sei jedoch begrenzt durch die normativen Zielvorgaben; diesen werde nicht ge-

nügt, wenn sich aufdrängende Maßnahmen trotz fortdauernder Überschreitung 

des Grenzwerts nicht in den Plan aufgenommen würden.  

 

Mit seiner vom Verwaltungsgericht zugelassenen und mit Zustimmung des Klä-

gers eingelegten Sprungrevision verfolgt der Beklagte seinen Klageabwei-

sungsantrag weiter und trägt zur Begründung vor: Die Klage sei unzulässig. 

Dem Kläger fehle die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO, die auch für die 

allgemeine Leistungsklage erforderlich sei. Aus dem Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs vom 8. März 2011, das nicht überzeugen könne und eine andere 

Fallgestaltung betreffe, ergebe sich nichts anderes (siehe auch Schink, DÖV 

2012, 622). Aus Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention (AK) sei eine Verbands-

klage, gerichtet auf Einhaltung des europäischen Umweltrechts, nicht abzulei-

ten. Art. 9 Abs. 3 AK habe, anders als Art. 9 Abs. 2 AK, im Unionsrecht keine 
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unmittelbare Wirkung. Jedenfalls fehle es an der in der EuGH-Entscheidung 

vorausgesetzten interpretationsfähigen Vorschrift des nationalen Rechts. Auch 

führe es hier nicht weiter, durchsetzbare individuelle Rechte, die das Unions-

recht gewähre, als subjektive Rechte im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO anzuse-

hen. Denn Art. 9 Abs. 3 AK räume gerade keine vollzugsfähigen Rechte ein. 

Des Weiteren werde Art. 9 Abs. 3 AK durch die EU-Luftreinhalterichtlinie nicht 

umgesetzt. Darin sei in Art. 26 Abs. 1 lediglich die Unterrichtung der Öffentlich-

keit vorgesehen; Mitwirkungsrechte von Verbänden, die - wenn überhaupt - An-

satzpunkt für eine Verbandsklage sein könnten, würden demgegenüber nicht 

normiert.  

 

Der Klageantrag sei unbestimmt, nicht vollstreckungsfähig und deshalb unzu-

lässig.  

 

Die Klage sei auch nicht begründet. Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Ände-

rung des Luftreinhalteplans nicht zu. Der Beklagte sei zwar verpflichtet gewe-

sen, einen Luftreinhalteplan mit dem Ziel aufzustellen, eine Verminderung der 

Überschreitung des Immissionsgrenzwerts für NO2 schrittweise zu bewirken 

und den Zeitraum der Nichteinhaltung so kurz wie möglich zu halten. Dieser 

Verpflichtung sei der Beklagte aber bereits nachgekommen.  

 

Das Verwaltungsgericht gewähre letztlich einen verkappten Anspruch auf Ein-

führung einer Umweltzone, da weitere Maßnahmen nicht ersichtlich seien. Ein-

zelne Maßnahmen der Luftreinhalteplanung könnten aber wegen des planeri-

schen Gestaltungsspielraums des Beklagten nicht eingeklagt werden. Der Be-

klagte werde zu einer Luftreinhalteplanung verurteilt, die den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nicht wahre. Eine Umweltzone sei in D. wegen der Ausges-

taltung der Plakettenregelung der 35. BImSchV keine geeignete Maßnahme zur 

Reduzierung der Grenzwertüberschreitung für Stickoxide; insoweit habe das 

Verwaltungsgericht den Vortrag des Beklagten nicht beachtet und gegen den 

Untersuchungsgrundsatz verstoßen. Die Auswertung von Umweltzonen in an-

deren Städten belege deren Geeignetheit zur NO2-Reduktion nicht. Die Einrich-

tung einer Umweltzone sei auch nicht erforderlich, weil der Anteil des Lkw-

Durchgangsverkehrs aufgrund des bevorstehenden Abschlusses von Straßen-
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bauarbeiten sich deutlich reduzieren werde. Schließlich sei die Einführung einer 

Umweltzone auch unverhältnismäßig im engeren Sinne.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 
1. unter Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts 

Wiesbaden vom 16. August 2012 die Klage abzuweisen, 
 

2. hilfsweise, das Verfahren auszusetzen und eine Vorabent-
scheidung des EuGH gemäß Art. 267 AEUV zu folgenden 
Rechtsfragen einzuholen: 

 
a) Ist Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention unter Be-
rücksichtigung des Urteils des EuGH vom 8. März 2011 
- C-240/09 - so zu interpretieren, dass eine nationale 
Rechtsvorschrift, die die Zulässigkeit einer Klage davon 
abhängig macht, dass der Kläger in seinen Rechten 
verletzt ist, so auszulegen, dass sie es einer Umwelt-
schutzvereinigung, die die Förderung und Einhaltung 
des Umweltrechts der Europäischen Union zu ihrem 
Satzungszweck erklärt hat, ermöglicht, eine Entschei-
dung, die im Widerspruch zum Umweltrecht der Union 
steht, vor einem Gericht anzufechten? 
 
b) Gibt Art. 23 Abs. 1 der Luftqualitätsrichtlinie 
(RL 2008/50/EG vom 21. Mai 2008, ABl EG Nr. L 152 
vom 11. Juni 2011, S. 1) Umweltverbänden einen An-
spruch auf Einhaltung der Grenzwerte des Anhangs XI 
B und XIV D dieser Richtlinie für NO2?  
 
c) Gibt Art. 23 der Luftqualitätsrichtlinie Umweltverbän-
den einen Rechtsanspruch auf Erlass eines Luftreinhal-
teplans, der bewirkt, dass die Grenzwerte der Luftquali-
tätsrichtlinie für NO2 schnellstmöglich eingehalten wer-
den? 

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Revision zurückzuweisen, 
 
hilfsweise, 
 
das Verfahren auszusetzen und die Vorabentscheidung 
des EuGH zu folgenden Rechtsfragen einzuholen: 
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1. Ist Art. 9 Abs. 3 des Aarhus-Übereinkommens unter Be-
rücksichtigung des Urteils des Gerichtshofs vom 
8. März 2011 - C-240/09 - so auszulegen, 
 
dass die Vorschrift einer nationalen Rechtsprechung 
entgegensteht, die - soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist - die Zulässigkeit einer Klage davon ab-
hängig macht, dass der Kläger geltend macht, durch die 
Unterlassung des staatlichen Handelns in seinen Rech-
ten verletzt zu sein, 
 
wenn Gegenstand des Rechtsstreits die Klage einer 
nach nationalem Recht anerkannten Umweltschutzver-
einigung ist, die die Aufstellung eines der Richtlinie 
2008/50/EG vom 21. Mai 2008 entsprechenden Luft-
qualitätsplans begehrt? 

 
2. Ist Art. 23 der Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 

so zu interpretieren, dass Umweltschutzvereinigungen 
einen Rechtsanspruch auf Erlass eines Luftqualitäts-
plans geltend machen können, der Maßnahmen zum 
Inhalt hat, mit denen die Grenzwerte der Luftqualitäts-
richtlinie für Stickstoffdioxid schnellstmöglich eingehal-
ten werden? 

 

Er verteidigt das angefochtene Urteil und führt insbesondere vertiefend aus, 

dass er in unionsrechtskonformer Auslegung der § 42 Abs. 2 VwGO, § 47 

Abs. 1 BImSchG i.V.m. Art. 9 Abs. 3 AK klagebefugt sei (siehe auch Klinger, 

NVwZ 2013, 850; EurUP 2013, 95).  

 

Der Vertreter des Bundesinteresses betont zur Frage der Ableitung einer Kla-

gebefugnis aus Art. 9 Abs. 3 AK den Freiraum, den die Aarhus-Konvention den 

Vertragsstaaten einräume. Dieses Verständnis von Art. 9 Abs. 3 AK sei jedoch 

umstritten. Eine Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs ins 

deutsche Verwaltungsprozessrecht sei nicht möglich. Die in § 42 Abs. 2 VwGO 

vorgesehene Öffnung für andere gesetzliche Regelungen sei hier nicht ein-

schlägig. Allerdings könne der Kreis rügefähiger subjektiv-öffentlicher Rechte in 

Auslegung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs weiter gezogen 

werden. Der Vertreter des Bundesinteresses regt eine Vorlage zum Europäi-

schen Gerichtshof an. Er verteidigt die Ausführungen des Verwaltungsgerichts 

zur Begründetheit der Klage. 
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II 

 

Die nach Zulassung durch das Verwaltungsgericht und mit Zustimmung des 

Klägers erhobene Sprungrevision ist zulässig, aber nicht begründet und des-

halb zurückzuweisen (§ 144 Abs. 2 VwGO). Das Urteil des Verwaltungsgerichts 

verletzt zwar insoweit revisibles Recht, als es die Klagebefugnis des Klägers mit 

unzutreffenden Erwägungen bejaht (1.); die Entscheidung stellt sich insoweit 

aber aus anderen Gründen als richtig dar (§ 144 Abs. 4 VwGO; 2.). Im Übrigen 

steht die Entscheidung mit Bundesrecht in Einklang (3.). 

 

1. a) Die Überprüfung der Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur Klagebe-

fugnis des Klägers ist dem Senat nicht durch § 134 Abs. 4 VwGO verwehrt. Da-

nach kann die Sprungrevision nicht auf Mängel des Verfahrens gestützt wer-

den. Zwar handelt es sich bei § 42 Abs. 2 VwGO um eine Vorschrift des Pro-

zessrechts. Bei der Prüfung der Klagebefugnis geht es jedoch nicht um die von 

§ 134 Abs. 4 VwGO ausgeschlossene Kontrolle des Verfahrens der Vorinstanz. 

Die Beurteilung der Klagebefugnis verlangt vielmehr eine von § 134 Abs. 4 

VwGO nicht erfasste Bewertung materiell-rechtlicher Vorfragen (vgl. Urteile vom 

10. Oktober 2002 - BVerwG 6 C 8.01 - BVerwGE 117, 93 <95> = Buchholz 

442.066 § 30 TKG Nr. 1 S. 2, vom 12. März 1998 - BVerwG 4 C 3.97 - 

Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 149 sowie vom 26. April 2006 - BVerwG 

6 C 19.05-  juris Rn. 11 <insoweit in Buchholz 451.45 § 113 HwO Nr. 6 nicht 

abgedruckt>; Pietzner, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 134 Rn. 77). 

 

b) Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass für den im Wege der allgemei-

nen Leistungsklage geltend gemachten Anspruch auf Ergänzung des Luftrein-

halteplans das Erfordernis der Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO entspre-

chende Anwendung findet. Eigene Rechte mache der Kläger zwar nicht gel-

tend. Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Union vom 8. März 2011 in der Rechtssache C-240/09, Lesoochranárske 

zoskupenie VLK („slowakischer Braunbär“ - Slg. 2011, I-1255), die eine rechts-

schutzfreundliche Auslegung des nationalen Verfahrensrechts fordere, sei der 

Kläger gleichwohl klagebefugt, auch wenn diese Klagebefugnis im nationalen 

Verfahrensrecht (noch) nicht ausdrücklich vorgesehen sei. 
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Aus diesen knappen Ausführungen, die ausdrücklich auf den vom Europäi-

schen Gerichtshof erteilten Auslegungsauftrag verweisen, geht mit hinreichen-

der Deutlichkeit hervor, dass das Verwaltungsgericht die Klagebefugnis des 

Klägers nicht unabhängig vom nationalen Recht unmittelbar aus unionsrechtli-

chen Vorgaben entnehmen will. Wenn das Verwaltungsgericht Unionsrecht he-

ranzieht, um ungeachtet der verneinten Betroffenheit in eigenen Rechten eine 

Klagebefugnis im Sinne einer altruistischen Verbandsklage zu bejahen, die sich 

im nationalen Verfahrensrecht noch nicht finde, bezieht sich das auf die in § 42 

Abs. 2 Halbs. 1 VwGO normierte Öffnungsklausel, die unter Beachtung des 

Unionsrechts ausgefüllt werden soll. 

 

Diese Rechtsauffassung verletzt revisibles Recht.  

 

aa) Das Verwaltungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass 

der geltend gemachte Anspruch auf Erlass eines Luftreinhalteplans, der seiner 

Rechtsnatur nach einer Verwaltungsvorschrift ähnlich ist (Beschlüsse vom 

29. März 2007 - BVerwG 7 C 9.06 - BVerwGE 128, 278 = Buchholz 451.91 

Europ UmweltR Nr. 27 Rn. 27 und vom 11. Juli 2012 - BVerwG 3 B 78.11 - 

Buchholz 442.151 § 45 StVO Nr. 49 Rn. 10; Jarass, BImSchG, 9. Aufl. 2012, 

§ 47 Rn. 47), im Wege der allgemeinen Leistungsklage zu verfolgen ist. Im Ein-

klang mit der ständigen Rechtsprechung (zuletzt etwa Urteil vom 15. Juni 2011 

- BVerwG 9 C 4.10 - BVerwGE 140, 34 = Buchholz 11 Art. 28 GG Nr. 161) hat 

das Verwaltungsgericht die in § 42 Abs. 2 VwGO normierte Sachurteilsvoraus-

setzung der Klagebefugnis entsprechend auch auf die allgemeine Leistungskla-

ge angewendet. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Denn in § 42 

Abs. 2 VwGO kommt ein allgemeines Strukturprinzip des Verwaltungsrechts-

schutzes zum Ausdruck. Vor dem Hintergrund von Art. 19 Abs. 4 GG ist er, 

wenn auch nicht ausschließlich (siehe § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO), so doch in 

erster Linie, auf den Individualrechtsschutz ausgerichtet (vgl. etwa Urteil vom 

29. April 1993 - BVerwG 7 A 3.92 - BVerwGE 92, 263 <264> = Buchholz 310 

§ 42 VwGO Nr. 196 S. 46). Wollte man die allgemeine Leistungsklage - im 

Gegensatz zur Verpflichtungsklage als einer besonderen Leistungsklage - von 

dieser Grundentscheidung ausnehmen, käme es zu Wertungswidersprüchen, 
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die in der Sache nicht gerechtfertigt werden könnten. Das im Verfahren aufge-

worfene Sachproblem der Zulässigkeit einer Verbandsklage ist demnach unge-

achtet der Rechtsnatur des erstrebten behördlichen Handelns und folglich der 

prozessualen Einordnung des Rechtsschutzbegehrens zu bewältigen. 

 

bb) Bei der Prüfung, ob dem Kläger die Möglichkeit einer Verbandsklage eröff-

net ist, hat das Verwaltungsgericht sich zu Recht an der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs orientiert. 

 

Im Urteil vom 8. März 2011 hat sich der Europäische Gerichtshof zu den 

Rechtswirkungen des Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens vom 25. Juni 1998 

über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entschei-

dungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 

(Aarhus-Übereinkommen <Aarhus-Konvention - AK ->; Gesetz vom 9. Dezem-

ber 2006, BGBl II S. 1251) verhalten. Die Aarhus-Konvention ist nicht nur von 

allen Mitgliedstaaten der EU, sondern auch von der EU selbst ratifiziert worden 

(Beschluss des Rates vom 17. Februar 2005, ABl EU Nr. L 124 S. 1). Als soge-

nanntes gemischtes Abkommen ist sie Teil des Unionsrechts und als solcher 

war sie Gegenstand der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

8. März 2011 im Verfahren Rs. C-240/09. 

 

Der Europäische Gerichtshof hat zunächst festgestellt, dass die EU und damit 

der Gerichtshof jedenfalls dann für die Umsetzung und Auslegung von Art. 9 

Abs. 3 AK zuständig sind, wenn es um Fragen der Beteiligung und des Rechts-

schutzes in Verfahren geht, die inhaltlich die Durchsetzung des EU-Umwelt-

rechts zum Gegenstand haben. Sodann hat er ausgeführt, dass Art. 9 Abs. 3 

AK wegen des darin enthaltenen Ausgestaltungsvorbehalts derzeit keine unmit-

telbare Wirkung zukommt. Die nationalen Gerichte sind aber gleichwohl ver-

pflichtet, ihr nationales Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsprozess-

recht soweit wie möglich im Einklang sowohl mit den Zielen von Art. 9 Abs. 3 

AK als auch mit dem Ziel eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes für die 

durch das Unionsrecht verliehenen Rechte auszulegen, um es einer Umwelt-

schutzvereinigung zu ermöglichen, eine Entscheidung, die am Ende eines Ver-

19 

20 

21 



- 11 - 
 
 

waltungsverfahrens ergangen ist, das möglicherweise in Widerspruch zum 

Umweltrecht der Union steht, vor einem Gericht anzufechten. 

 

(1) Die nationalen Gerichte sind gehalten, die Entscheidung als Teil des 

Unionsrechts bei ihren rechtlichen Erwägungen zu beachten 

(vgl. Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, AEUV Art. 267 Rn. 104). Die Kritik, der sich die Argumentation des 

Urteils ausgesetzt sieht, ändert daran nichts. Denn die Grenzen zum „aus-

brechenden Rechtsakt“, etwa wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV, dessen Annahme im Übrigen die Pflicht zur 

„Remonstration“ in Gestalt eines neuerlichen Vorabentscheidungsverfahrens 

nach sich zöge (BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010 - 2 BvR 2661/06 - 

BVerfGE 126, 286 <303 f.>), sind ersichtlich nicht überschritten (vgl. 

Berkemann, DVBl 2013, 1137 <1143 f.>). 

 

(2) Die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellte Auslegungsleitlinie erfasst 

auch die vorliegende Fallkonstellation. Die Luftreinhalteplanung nach § 47 

Abs. 1 BImSchG (i.d.F. des Achten Gesetzes zur Änderung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes vom 31. Juli 2010, BGBl I S. 1059) dient der Umset-

zung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl EU 

Nr. L 152 S. 1). Entgegen der Rechtsauffassung des Beklagten kommt es allein 

darauf an. 

 

Das zutreffende Verständnis einer im Vorabentscheidungsverfahren ergange-

nen Entscheidung (Auslegungsurteil) erschließt sich zwar vor dem Hintergrund 

des Streitgegenstands des Ausgangsverfahrens. Darin ging es um die verfah-

rensrechtliche Stellung der klagenden Vereinigung. Den Urteilsgründen ist in-

dessen nichts zu entnehmen, was darauf schließen lassen könnte, dass sich 

die Verpflichtung der nationalen Gerichte, Auslegungsspielräume zugunsten 

von Klagerechten der Umweltverbände zu nutzen, allein auf Verfahrensrecht 

bezieht und lediglich bereits eingeräumte Mitwirkungsrechte prozessual ver-

stärkt werden sollen (so auch Berkemann, a.a.O. S. 1145; Schlacke, ZUR 2011, 

312 <315>). 
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cc) Der Europäische Gerichtshof gibt den Gerichten auf, nach Maßgabe inter-

pretationsfähiger Vorschriften des nationalen Rechts auch Umweltverbänden 

einen möglichst weiten Zugang zu den Gerichten zu ermöglichen, um so die 

Durchsetzung des Umweltrechts der Union zu gewährleisten. Zu Unrecht geht 

das Verwaltungsgericht davon aus, dass diesem Anliegen über die Vorschrift 

des § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO Rechnung getragen werden kann. 

 

Diese Regelungsalternative erlaubt Ausnahmen vom Erfordernis der Geltend-

machung einer Verletzung in eigenen Rechten. Sie ist jedoch als solche keine 

im Sinne der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs interpretationsfähi-

ge Norm, sondern lediglich eine Vorbehalts- bzw. Öffnungsklausel, die durch 

eine Entscheidung des zuständigen Normgebers umgesetzt werden muss. § 42 

Abs. 2 Halbs. 1 VwGO selbst ist allerdings der Auslegung zugänglich, dass 

neben Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts auch Vorschriften 

des Unionsrechts als andere gesetzliche Regelung eigenständige, von materiel-

len Berechtigungen losgelöste Klagerechte vermitteln können. Erst auf der 

Grundlage einer solchen normativen Entscheidung stellt sich die Frage nach 

unionsrechtlich dirigierten Auslegungsspielräumen. 

 

Eine die Vorbehalts- bzw. Öffnungsklausel ausfüllende Norm, die es vor dem 

Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erweiternd aus-

legt, benennt das Verwaltungsgericht nicht. Eine einer solchen Auslegung zu-

gängliche Vorschrift ist auch nicht vorhanden.  

 

Eine besondere Klagebefugnis im Sinne von § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO, mit 

der eine objektive Rechtskontrolle ermöglicht wird, ist im nationalen Recht nur 

in eng begrenzten Bereichen normiert worden. Die vorhandenen, der Durchset-

zung umweltrechtlicher Belange dienenden Bestimmungen sind nicht einschlä-

gig.  
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(1) Der Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen Verbandsklage nach 

§ 64 Abs. 1 BNatSchG ist nicht eröffnet. Gleiches gilt für § 1 UmwRG. Die ein-

schränkenden tatbestandlichen Voraussetzungen von Absatz 1, der vermittelt 

über Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-

ten (ABl Nr. L 175 S. 40) i.d.F. der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffent-

lichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 

Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des 

Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten 

(ABl EU Nr. L 156 S. 17) auch der Umsetzung von Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 AK 

dient (vgl. BTDrucks 16/2497 S. 42), sind nicht gegeben.  

 

(2) Der Anwendungsbereich des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes kann nicht im 

Wege der Analogie auf Art. 9 Abs. 3 AK erstreckt werden (so auch Schlacke, 

a.a.O. S. 316; unklar Kahl, JZ 2012, 667 <673>). Denn es fehlt an einer plan-

widrigen Regelungslücke.  

 

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz dient, wie sich bereits aus seiner amtlichen 

Bezeichnung (Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Um-

weltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG) sowie der amtlichen 

Anmerkung zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften ergibt, der Umset-

zung von Art. 9 Abs. 2 AK. Demgegenüber hat der Gesetzgeber ausweislich der 

Denkschrift zur Ratifizierung der Aarhus-Konvention hinsichtlich der Verpflich-

tungen aus Art. 9 Abs. 3 AK keinen Änderungsbedarf im innerstaatlichen Recht 

gesehen (BTDrucks 16/2497 S. 42, 46). Insoweit hat sich das Umwelt-Rechts-

behelfsgesetz im Zeitpunkt seiner Verabschiedung als seinen Anwendungsbe-

reich abschließend umschreibende Regelung verstanden. Daran hat sich auch 

mittlerweile nichts geändert. Ungeachtet der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs vom 8. März 2011 hat der Gesetzgeber an der ausdrücklichen Be-

schränkung des Anwendungsbereichs auch im Gesetz zur Änderung des Um-

welt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften vom 

21. Januar 2013 (BGBl I S. 95) festgehalten. Darin werden lediglich die durch 

die Entscheidung des Gerichtshofs vom 12. Mai 2011 (Rs. C-115/09, Trianel - 
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Slg. 2011, I-3673) geforderten Änderungen mit dem Ziel einer „lückenlosen 

1:1-Umsetzung“ von Art. 10a UVP-RL sowie von Art. 9 Abs. 2 AK eingefügt 

(BTDrucks 17/10957 S. 11); eine Ausdehnung auf die von Art. 9 Abs. 3 AK er-

fassten Sachverhalte wird damit ausgeschlossen. 

 

Eine planwidrige Regelungslücke kann auch nicht deswegen angenommen 

werden, weil vieles dafür spricht, dass die vom Gesetzgeber bei der Ratifizie-

rung der Aarhus-Konvention vertretene Rechtsansicht zur fehlenden Notwen-

digkeit der Anpassung des innerstaatlichen Rechts unzutreffend ist. Sie steht 

mit dem sich auf internationaler Ebene herausbildenden Verständnis der Ver-

tragspflichten nicht in Einklang. 

 

Mit dem Compliance Committee haben die Vertragsparteien auf der Grundlage 

von Art. 15 AK ein Gremium errichtet, das über die Einhaltung des Abkommens 

wachen soll, ohne jedoch ein förmliches Streitschlichtungsverfahren nach 

Art. 16 AK zu präjudizieren (siehe zur Arbeitsweise des Compliance Committee 

The Aarhus Convention: An Implementation Guide, Second Edition, 2013, 

S. 234 ff.). Durch dessen Spruchpraxis soll das Abkommen für alle Vertragspar-

teien klare Konturen erhalten. Auch wenn sich das Compliance Committee mit 

Empfehlungen begnügt, kommt den darin geäußerten Rechtsansichten gleich-

wohl bedeutendes Gewicht zu; das folgt nicht zuletzt daraus, dass bislang alle 

Feststellungen des Compliance Committee über die Konventionswidrigkeit der 

Rechtslage in einem Vertragsstaat in den Zusammenkünften der Vertragpar-

teien (Art. 10 AK) gebilligt worden sind (siehe Implementation Guide, S. 238).  

 

Nach einer gefestigten Spruchpraxis zu Art. 9 Abs. 3 AK stellt sich die den Ver-

tragsparteien nach dem Wortlaut der Bestimmung zugebilligte Gestaltungsfrei-

heit geringer dar, als insbesondere von Deutschland angenommen. In einer 

ganzen Reihe von Empfehlungen hat das Compliance Committee sein Ver-

ständnis der sogenannten dritten Säule der Aarhus-Konvention über den Zu-

gang zu Gerichten nach Art. 9 Abs. 3 AK dargelegt (grundlegend 

ACCC/C/2005/11 <Belgien> vom 16. Juni 2006, Rn. 35 ff.; ACCC/C/2006/18 

<Dänemark> vom März 2008 Rn. 29 ff.; ACCC/C/2008/32 Part I <EU> vom 

14. April 2011, Rn. 77 ff.; ACCC/C/2010/48 <Österreich> vom 16. Dezember 

32 

33 

34 



- 15 - 
 
 

2011, Rn. 68 ff.; dazu auch Implementation Guide, S. 197 ff., 207 f.) . Dabei be-

tont es zwar - auch im Anschluss an die während der Zusammenkunft der 

Vertragsparteien vom 25. bis 27. Mai 2005 angenommene Entscheidung II/2, 

die in Rn. 14 bis 16 ein ersichtlich rechtsschutzfreundliches Verständnis des 

Art. 9 Abs. 3 AK anmahnt (ECE/MP.PP/2005/2/Add.3 vom 8. Juni 2005) - 

zunächst die Ausgestaltungsfreiheit des nationalen Gesetzgebers und die Er-

forderlichkeit einer Gesamtbetrachtung des normativen Umfelds. Die folgenden 

Ausführungen lassen aber keinen Zweifel daran, dass nach Auffassung des 

Compliance Committee den Umweltverbänden grundsätzlich eine Möglichkeit 

eingeräumt werden muss, die Anwendung des Umweltrechts gerichtlich über-

prüfen zu lassen. Die Vertragsparteien müssen zwar kein System der Popu-

larklage einführen, so dass jedermann jegliche umweltbezogene Handlung an-

fechten kann. Die Formulierung „sofern sie etwaige in ihrem innerstaatlichen 

Recht festgelegte Kriterien erfüllen“ kann aber nach Auffassung des Complian-

ce Committee die Einführung oder Beibehaltung solcher strikter Kriterien nicht 

rechtfertigen, die im Ergebnis alle oder fast alle Umweltverbände an der An-

fechtung von Handlungen hindern, die im Widerspruch zum nationalen Umwelt-

recht stehen. Die Formulierung deutet nach Ansicht des Compliance Committee 

vielmehr auf die Selbstbeschränkung der Vertragsparteien, keine zu strengen 

Kriterien aufzustellen. Für den Zugang zu dem Überprüfungsverfahren soll eine 

Vermutung sprechen; er darf nicht die Ausnahme sein. Als Kriterien kommen 

die Betroffenheit oder ein Interesse in Betracht. Ausdrücklich als nicht ausrei-

chend hat es das Compliance Committee im Verfahren gegen Österreich ange-

sehen, dass im Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 2 AK eine Verbandsklage 

vorgesehen ist (ACCC/C/2010/48 Rn. 71 ff.). 

 

Wenn danach das „Ob“ einer umweltrechtlichen Verbandsklage durch das Ab-

kommen entschieden ist, behalten die Vertragsstaaten gleichwohl einen Aus-

gestaltungsspielraum hinsichtlich des „Wie“. Die hiernach ausstehende Umset-

zung einer völkervertragsrechtlichen Verpflichtung durch den nationalen Ge-

setzgeber steht einer planwidrigen Regelungslücke nicht gleich.  

 

Eine Auslegung contra legem - im Sinne einer methodisch unzulässigen richter-

lichen Rechtsfindung - fordert das Unionsrecht nicht (vgl. EuGH, Urteile vom 
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4. Juli 2006 - Rs. C-212/04, Adeneler - Slg. 2006, I-6057 Rn. 110 und vom 

16. Juni 2005 - Rs. C-105/03, Pupino - Slg. 2005, I-5285 Rn. 44, 47). Zu Un-

recht beruft sich der Kläger auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. No-

vember 2008 - VIII ZR 200/05 - (BGHZ 179, 27). Eine Pflicht zur richtlinienkon-

formen Rechtsfortbildung im Wege teleologischer Reduktion oder Extension 

einer Vorschrift des nationalen Rechts setzt jedenfalls eine hinreichend be-

stimmte, nämlich klare, genaue und unbedingte, im Grundsatz unmittelbar an-

wendbare unionsrechtliche Vorschrift voraus, an der es hier nach Scheitern des 

Vorschlags der Kommission für eine Richtlinie über den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten vom 24. Oktober 2003 - KOM(2003) 624 - endgültig 

mangels unionsrechtlicher Umsetzung von Art. 9 Abs. 3 AK (noch) fehlt.  

 

(3) Hieraus ergibt sich zugleich, dass auch im Unionsrecht eine solche ausle-

gungsfähige Norm nicht auszumachen ist. Das folgt bereits zwingend aus der 

Tatsache, dass Art. 9 Abs. 3 AK nicht unmittelbar anwendbar ist. Eine nicht 

unmittelbar anwendbare Bestimmung kann aber nicht Anknüpfungspunkt einer 

Auslegung sein, die diese Norm der Sache nach anwendbar macht. Eine solche 

Argumentation wäre zirkulär (vgl. Seibert, NVwZ 2013, 1040 <1042 f.>; ein ge-

setzgeberisches Handeln fordert wohl auch Epiney, EurUP 2012, 88 <89>; a.A. 

wohl Berkemann, a.a.O. S. 1147 f.). 

 

2. Der festgestellte Rechtsverstoß ist indessen nicht erheblich. Das Verwal-

tungsgericht hat die Klagebefugnis des Klägers im Ergebnis zu Recht bejaht. 

Sie folgt aus § 42 Abs. 2 Halbs. 2 VwGO. Der Kläger kann geltend machen, 

durch die Ablehnung der Aufstellung eines Luftreinhalteplans, der den Anforde-

rungen des § 47 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 27 der Neununddreißigsten Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV) vom 

2. August 2010 (BGBl I S. 1065) genügt, in seinen Rechten verletzt zu sein. 

§ 47 Abs. 1 BImSchG räumt nicht nur unmittelbar betroffenen natürlichen Per-

sonen, sondern auch nach § 3 UmwRG anerkannten Umweltverbänden das 

Recht ein, die Aufstellung eines den zwingenden Vorschriften des Luftqualitäts-

rechts entsprechenden Luftreinhalteplans zu verlangen.  
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a) Nach § 47 Abs. 1 BImSchG hat die zuständige Behörde, wenn die durch eine 

Rechtsverordnung festgelegten Immissionsgrenzwerte einschließlich festgeleg-

ter Toleranzmargen überschritten werden, einen Luftreinhalteplan aufzustellen, 

welcher die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luft-

verunreinigungen festlegt und den Anforderungen der Rechtsverordnung ent-

spricht. Entsprechendes gilt, soweit eine Rechtsverordnung die Aufstellung 

eines Luftreinhalteplans zur Einhaltung von Zielwerten regelt. Die Maßnahmen 

eines Luftreinhalteplans müssen geeignet sein, den Zeitraum einer Überschrei-

tung von bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so kurz wie möglich zu 

halten. 

 

Mit dieser Vorschrift verfolgt das Luftqualitätsrecht zwei sich überschneidende 

Schutzzwecke: Mit der Umsetzung der festgelegten Luftqualitätsziele sollen 

schädliche Auswirkungen sowohl auf die menschliche Gesundheit als auch auf 

die Umwelt insgesamt vermieden, verhütet oder verringert werden (Art. 1 Nr. 1 

RL 2008/50/EG). 

 

aa) Aus dem vom Gesetz bezweckten Schutz der menschlichen Gesundheit 

folgt ein Klagerecht für die von den Immissionsgrenzwertüberschreitungen un-

mittelbar betroffenen natürlichen Personen. Das ist durch den Europäischen 

Gerichtshof geklärt. Seine zu den Aktionsplänen nach Art. 7 Abs. 3 der Richtli-

nie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die 

Kontrolle der Luftqualität (ABl EG Nr. L 296 S. 55) i.d.F. der Verordnung (EG) 

Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Septem-

ber 2003 (ABl EU Nr. L 284 S. 1), § 47 Abs. 2 BImSchG a.F. ergangene Recht-

sprechung (EuGH, Urteil vom 25. Juli 2008 - Rs. C-237/07, Janecek - 

Slg. 2008, I-6221 Rn. 42) ist in dieser Hinsicht ohne Weiteres auch auf die Luft-

reinhaltepläne nach Art. 23 Abs. 1 RL 2008/50/EG, § 47 Abs. 1 BImSchG n.F. 

zu übertragen (vgl. Hansmann/Röckinghausen, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-

recht, BImSchG § 47 Rn. 29e; Jarass, BImSchG, 9. Aufl. 2012, § 47 Rn. 50 

m.w.N.; Köck/Lehmann, ZUR 2013, 67 <72>).  

 

Der Kläger kann als juristische Person in seiner Gesundheit nicht betroffen sein; 

die Verletzung eines aus der Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit 
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folgenden subjektiven Rechts auf Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann er 

nicht geltend machen. Nach dem hergebrachten Begriffsverständnis des sub-

jektiven Rechts würde Entsprechendes gelten, soweit das Luftqualitätsrecht 

dem Schutz der Umwelt als solcher und damit einem Allgemeininteresse dient. 

 

bb) Das Unionsrecht gebietet indessen eine erweiternde Auslegung der aus 

dem Luftqualitätsrecht folgenden subjektiven Rechtspositionen. 

 

Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, dass unmittelbar betroffenen ju-

ristischen Personen in gleicher Weise wie natürlichen Personen ein Klagerecht 

zusteht (Urteil vom 25. Juli 2008 a.a.O. Rn. 39). Die Kriterien für die Betroffen-

heit als Anknüpfungspunkt für eine subjektive, klagefähige Rechtsposition hat er 

nicht näher erläutert. Die Erweiterung der Rechtsschutzmöglichkeiten über die 

Geltendmachung individueller Rechtspositionen hinaus ist darin indessen ange-

legt. 

 

(1) Wird die Betroffenheit durch einen räumlichen Bezug zum Wirkungsbereich 

der Immissionen bestimmt (so den EuGH verstehend Ziekow, NVwZ 2010, 793 

<794>), so folgt aus dieser Rechtsprechung gleichwohl, dass sich die juristische 

Person - gemessen an der in Rn. 38 des Urteils betonten Schutzrichtung der 

Vorschrift - ein fremdes Interesse, so etwa als dort ansässiges Unternehmen 

die Gesundheit seiner Mitarbeiter, zum eigenen Anliegen machen darf. 

 

Die in dieser Weise vom Unionsrecht zugebilligte Rechtsmacht ist in unions-

rechtskonformer Auslegung des § 42 Abs. 2 Halbs. 2 VwGO im Interesse des 

aus Art. 4 Abs. 3 EUV folgenden Effektivitätsgebots als subjektives Recht an-

zuerkennen (vgl. etwa Gärditz, VwGO, 2013, § 42 Rn. 69 f. m.w.N.). Sie be-

stimmt zugleich das Verständnis der zur Umsetzung des Unionsrechts erlasse-

nen mitgliedstaatlichen Vorschriften und hat eine Ausdehnung des Begriffs des 

subjektiven Rechts zur Folge. Allein ein solches Verständnis trägt der Entwick-

lung des Unionsrechts Rechnung. Es ist von Anfang an von der Tendenz ge-

prägt gewesen, durch eine großzügige Anerkennung subjektiver Rechte den 

Bürger auch für die dezentrale Durchsetzung des Unionsrechts zu mobilisieren. 

Der Bürger hat damit zugleich - bezogen auf das objektive Interesse an einer 
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Sicherung der praktischen Wirksamkeit und der Einheit des Unionsrechts - eine 

„prokuratorische“ Rechtsstellung inne. Diese kann auch in den Vordergrund 

rücken (siehe hierzu - mit verschiedenen Akzentuierungen - etwa Masing, in: 

Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, GVwR Bd. 1, 2. Aufl. 2012, § 7 

Rn. 91 ff., 98 ff., 112 ff.; Schmidt-Aßmann/Schenk, in: Schoch/Schneider/Bier, 

VwGO, Einleitung Rn. 21a; Schmidt-Aßmann, in: Gedächtnisschrift Brugger, 

2013, S. 411 ff.; Hong, JZ 2012, 380 <383 ff.>; Gärditz, EurUP 2010, 210 

<219 ff.>). 

 

(2) Zu den unmittelbar betroffenen juristischen Personen, denen durch § 47 

Abs. 1 BImSchG ein Klagerecht eingeräumt ist, gehören auch die nach § 3 

UmwRG anerkannten Umweltverbände.  

 

Eine Auslegung des § 47 Abs. 1 BImSchG dahingehend, dass neben unmittel-

bar betroffenen natürlichen Personen auch Umweltverbände das Recht haben, 

die Einhaltung der zwingenden Vorschriften des Luftqualitätsrechts zu verlan-

gen, ist durch Art. 23 RL 2008/50/EG und Art. 9 Abs. 3 AK geboten. Der Ge-

richtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil vom 8. März 2011 in Be-

zug auf Sachverhalte, die - wie hier die Aufstellung von Luftreinhalteplänen - 

dem Unionsrecht unterliegen, für Umweltverbände einen weiten Zugang zu 

Gericht gefordert; er hat dies damit begründet, dass der „Schutz der den Ein-

zelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte“ gewährleistet werden 

müsse (a.a.O. Rn. 48, 51). Ausgehend hiervon müssen sich die Klagerechte, 

die der Gerichtshof in seinem Urteil vom 25. Juli 2008 (a.a.O.) auf dem Gebiet 

der Luftreinhaltung anerkannt hat, auch auf Umweltverbände erstrecken. Eine 

grundsätzliche Verneinung derartiger Rechte von Umweltverbänden wäre zu-

dem, wie oben dargelegt, unvereinbar mit der Spruchpraxis des Compliance 

Committee zu Art. 9 Abs. 3 AK. 

 

Weder das Unionsrecht noch Art. 9 Abs. 3 AK verlangen jedoch, jedem Um-

weltverband ein Recht auf Einhaltung der zwingenden Vorschriften bei Aufstel-

lung eines Luftreinhalteplans zu gewähren. Umweltverbände können - nicht 

anders als natürliche Personen - Träger von materiellen subjektiven Rechten 

nur sein, wenn sie Teil nicht nur der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern der 
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„betroffenen Öffentlichkeit“ sind. Als „betroffene Öffentlichkeit“ definieren Art. 2 

Nr. 5 AK und - für die Umweltverträglichkeitsprüfung - inhaltlich entsprechend 

Art. 3 Nr. 1 RL 2003/35/EG die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren 

betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit 

mit einem Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben nicht-

staatliche Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle 

nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse 

(siehe auch Art. 2 Abs. 3 RL 2003/35/EG). Diese Vereinigungen sollen sich die 

öffentlichen Belange des Umweltschutzes zum eigenen Anliegen machen kön-

nen.  

 

Welche Voraussetzungen ein Umweltverband nach innerstaatlichem Recht er-

füllen muss, um berechtigt zu sein, sich die Belange des Umweltschutzes bei 

Aufstellung eines Luftreinhalteplans zum eigenen Anliegen zu machen, ist nicht 

ausdrücklich geregelt. § 3 UmwRG regelt lediglich, welche Umweltverbände 

Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz einlegen können. Dieser 

Vorschrift ist jedoch die Grundentscheidung zu entnehmen, dass nur die nach 

dieser Vorschrift anerkannten Umweltverbände berechtigt sein sollen, vor Ge-

richt geltend zu machen, dass dem Umweltschutz dienende Rechtsvorschriften 

verletzt worden seien. Auch die Mitwirkungsrechte und Rechtsbehelfsbefugnis-

se nach §§ 63, 64 BNatSchG sind an die Anerkennung nach § 3 UmwRG ge-

knüpft. Ein normativer Anhaltspunkt dafür, dass bei Aufstellung von Luftreinhal-

teplänen das grundsätzlich auch Umweltverbänden eingeräumte Recht, die 

Einhaltung der zwingenden Vorschriften des Luftqualitätsrechts zu verlangen, 

an weitergehende Voraussetzungen geknüpft sein könnte, sind nicht ersichtlich.  

 

3. Im Übrigen beruht das angegriffene Urteil nicht auf einer Verletzung revi-

siblen Rechts. 

 

a) Zu Unrecht rügt der Beklagte eine unzulässige Antragstellung. 

 

Auch dieser Rüge steht § 134 Abs. 4 VwGO nicht entgegen. Denn die Frage, 

ob der Antrag angesichts des Rechtsschutzbegehrens hinreichend bestimmt ist, 
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kann nur vor dem Hintergrund des geltend gemachten materiellen Anspruchs 

beantwortet werden. 

 

Das Erfordernis eines bestimmten Klageantrags ist in § 82 Abs. 1 Satz 2 VwGO 

als bloße Sollvorschrift ausgestaltet; ihm muss aber mit der Antragstellung in 

der mündlichen Verhandlung (§ 103 Abs. 3 VwGO) genügt werden. In einem 

bestimmten Antrag, der aus sich selbst heraus verständlich sein muss, sind Art 

und Umfang des begehrten Rechtsschutzes zu benennen. Damit wird der 

Streitgegenstand festgelegt und der Rahmen der gerichtlichen Entscheidungs-

befugnis abgesteckt sowie dem Beklagten eine präzise Verteidigung erlaubt. 

Schließlich soll aus einem dem Klageantrag stattgebenden Urteil eine Zwangs-

vollstreckung zu erwarten sein, die das Vollstreckungsverfahren nicht unter 

Fortsetzung des Streits mit Sachfragen überfrachtet (vgl. Ortloff/Riese, in: 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 82 Rn. 7 ff.; Foerste, in: Musielak, ZPO, 

10. Aufl. 2013, § 253 Rn. 29, jeweils m.w.N.). Welche Anforderungen sich hier-

aus ergeben, hängt von den Besonderheiten des jeweiligen materiellen Rechts 

und von den Umständen des Einzelfalles ab. 

 

Hiernach entspricht die Antragstellung dem Bestimmtheitserfordernis. Die vom 

Beklagten bemängelte Benennung allein des durch die Ergänzung des Luftrein-

halteplans zu erreichenden Ziels spiegelt die planerische Gestaltungsfreiheit 

wider, die das Gesetz der Behörde einräumt (Beschlüsse vom 29. März 2007 

- BVerwG 7 C 9.06 - BVerwGE 128, 278 Rn. 26 f. = Buchholz 451.91 

Europ UmweltR Nr. 27 und vom 11. Juli 2012 - BVerwG 3 B 78.11 - Buchholz 

442.151 § 45 StVO Nr. 49 Rn. 11). Insoweit unterscheidet sich die Rechtslage 

nicht von sonstigen Fallkonstellationen, in denen nur ein Erfolg geschuldet wird, 

während die Wahl der geeigneten Maßnahmen Sache des Schuldners bleibt; 

auch dann genügt die Angabe dieses Erfolgs (vgl. Foerste, a.a.O. Rn. 32). 

 

Der Vollstreckungsfähigkeit des stattgebenden Urteils wird dadurch Rechnung 

getragen, dass die Entscheidung hinsichtlich der in Betracht zu ziehenden 

Maßnahmen im Sinne eines Bescheidungsurteils verbindliche Vorgaben ma-

chen kann, die im Vollstreckungsverfahren zu beachten sind. 
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b) Ohne Rechtsverstoß hat das Verwaltungsgericht als Grundlage seines Ent-

scheidungsausspruchs festgestellt, dass der Beklagte seinen Verpflichtungen 

aus § 47 Abs. 1 BImSchG, deren Erfüllung der Kläger einfordern kann, mit dem 

bestehenden Luftreinhalteplan noch nicht nachgekommen ist. 

 

aa) Der in Anlage 11 Abschnitt B der 39. BImSchV genannte Immissionsgrenz-

wert für Stickstoffdioxid, der ab dem 1. Januar 2010 einzuhalten ist, wird an 

mehreren Orten im Stadtgebiet überschritten. Nach § 47 Abs. 1 BImSchG i.V.m. 

§ 27 der 39. BImSchV hat der Beklagte in dieser Situation einen Luftreinhalte-

plan aufzustellen, welcher die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Ver-

minderung der Luftverunreinigungen festlegt. Diese Maßnahmen müssen nach 

§ 47 Abs. 1 Satz 3 BImSchG geeignet sein, den Zeitraum einer Überschreitung 

von bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so kurz wie möglich zu hal-

ten. 

 

§ 47 Abs. 1 Satz 3 BImSchG normiert in Übereinstimmung mit Art. 23 Abs. 1 

UAbs. 2 Satz 1 RL 2008/50/EG eine zeitliche Vorgabe für die Erreichung des in 

§ 47 Abs. 1 Satz 1 und 2 BImSchG festgelegten Ziels der Einhaltung der 

Grenzwerte. Die Schadstoffbelastung der Luft soll im Interesse eines effektiven 

Gesundheitsschutzes möglichst schnell auf das ausweislich des Immissions-

grenzwerts als noch zumutbar erachtete Ausmaß zurückgeführt werden. An 

diesem Minimierungsgebot muss sich die Entscheidung der Behörde ausrich-

ten; es ist zugleich rechtlicher Maßstab für die angesichts der Gestaltungsspiel-

räume der Behörde eingeschränkte gerichtliche Kontrolle. Das Gebot, die Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte möglichst schnell zu beenden, fordert 

eine Bewertung der zur Emissionsminderung geeigneten und verhältnismäßi-

gen Maßnahmen gerade im Hinblick auf eine zeitnahe Verwirklichung der Luft-

qualitätsziele. Daraus kann sich eine Einschränkung des planerischen Ermes-

sens ergeben, wenn allein die Wahl einer bestimmten Maßnahme eine baldige 

Einhaltung der Grenzwerte erwarten lässt (vgl. Köck/Lehmann, a.a.O. S. 70 f.). 

Auch insoweit wird aber nicht vorausgesetzt, dass die zu ergreifenden Maß-

nahmen auf einen Schlag zur Zielerreichung führen; vielmehr kann auch hier 

- nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitgrundsatzes - ein Vorgehen in mehre-

ren Stufen vorgesehen werden (Köck/Lehmann, a.a.O. S. 71). Dem trägt das 
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Verwaltungsgericht dadurch Rechnung, dass es im Entscheidungsausspruch 

nicht zu einer sofortigen, sondern ausdrücklich nur zur schnellstmöglichen Ziel-

erreichung verpflichtet. 

 

bb) Der Beklagte kann sich zur Stützung seiner abweichenden Rechtsauffas-

sung, wonach es schon ausreiche, dass ein Luftreinhalteplan die Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte jedenfalls schrittweise anstrebe, auf die Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs vom 25. Juli 2008 in der Rechtssache 

C-237/07, nicht berufen. Denn diese Entscheidung ist zu einer insoweit anderen 

Rechtslage ergangen. Sie bezieht sich auf Aktionspläne nach Art. 7 Abs. 3 

RL 96/62/EG. Abgesehen von der unterschiedlichen Zielsetzung von Luftrein-

halteplänen und Aktionsplänen bzw. Plänen für kurzfristig zu ergreifende Maß-

nahmen ist in der genannten Vorschrift im Unterschied zu Art. 23 Abs. 1 

UAbs. 2 RL 2008/50/EG der ausdrückliche Hinweis auf die Eignung der zu er-

greifenden Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwerts 

nicht enthalten; die Maßnahmen sollen nach Art. 7 Abs. 3 RL 96/62/EG lediglich 

dazu dienen, die Gefahr der Überschreitung zu verringern und die Dauer der 

Überschreitung zu beschränken. Der Europäische Gerichtshof hat aus dem 

Aufbau der Richtlinie die Verpflichtung der Mitgliedstaaten entnommen, Maß-

nahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Dauer der Überschreitung unter 

Berücksichtigung aller Umstände auf ein Minimum zu reduzieren (Urteil vom 

25. Juli 2008 a.a.O. Rn. 45). Wenn hiernach auch insoweit ein Minimierungsge-

bot gilt, ist der Entscheidung nicht etwa zu entnehmen, dass die Möglichkeit zur 

schrittweisen Erreichung der Grenzwerte voraussetzungslos eingeräumt sein 

soll. Vielmehr muss sich die Maßnahme auch unter Berücksichtigung des zeitli-

chen Moments rechtfertigen lassen.  

 

c) Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht die Einrich-

tung einer Umweltzone als eine Maßnahme eingeordnet hat, die bei der Aufstel-

lung des Luftreinhalteplans zu berücksichtigen ist. 

 

Soweit sich der Beklagte gegen die Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur 

Geeignetheit der Umweltzone zur Erreichung des Luftqualitätsziels einer Ver-

minderung der NO2-Belastung wendet, richtet er sich letztlich gegen die tatrich-
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terlichen Feststellungen und Annahmen, gegen die nach § 134 Abs. 4 VwGO 

wirksame Verfahrensrügen nicht erhoben werden können. Mängel der Sach-

verhalts- und Beweiswürdigung, die als materiell-rechtliche Verstöße gegen den 

Überzeugungsgrundsatz des § 108 Abs. 1 VwGO einzuordnen wären, hat der 

Kläger nicht geltend gemacht. 

 

Schließlich hat das Verwaltungsgericht bei der Prüfung, ob sich die Einrichtung 

einer Umweltzone als unverhältnismäßig im engeren Sinne darstellen könnte, 

keine unzutreffenden rechtlichen Maßstäbe angelegt. Es hat zu Recht die be-

troffenen rechtlich geschützten Interessen gegenübergestellt und abgewogen. 

Der Bewältigung besonderer Härten trägt die Möglichkeit der Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 40 Abs. 1 Satz 2 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 2 

der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit gerin-

gem Beitrag zur Schadstoffbelastung - 35. BImSchV) vom 10. Oktober 2006 

(BGBl I S. 2218) Rechnung. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

 

Dr. Nolte      Krauß    Dr. Philipp 

 

  Guttenberger              Brandt 

 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes für das Revisionsverfahrens wird nach § 47 

Abs. 1, § 52 Abs. 1 GKG auf 10 000 € festgesetzt. 

 

 

Dr. Nolte    Krauß     Brandt 
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